
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/10/14 90/17/0409
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1993

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

55 Wirtschaftslenkung

Norm

B-VG Art18 Abs1;

ViehWG §13 Abs2 idF 1988/332;

Rechtssatz

Die klaren gesetzlichen De;nitionen des § 13 Abs 2 ViehWG ermöglichen eine lückenlose Zuordnung der vorhandenen

Schweine eines Betriebes zu den gesetzlichen Kategorien. Bedenken gegen das Bestimmheitsgebot des Art 18 Abs 1 B-

VG hegt der VwGH daher nicht, ebensowenig andere verfassungsrechtliche Bedenken (Hinweis E VfGH 20.6.1989, B

941/88, VfSlg 12082/1989, ZfVB 1990/3/1584).
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